
Freizügigkeitskonto

  

Das Konto eignet sich für den Fall, wenn Sie temporär 
oder definitiv aus Ihrer bisherigen Pensionskasse aus - 
treten (z.B. bei Stellenaufgabe oder -unterbruch, Aus- 
landsaufenthalt oder Wechsel in die Selbständigkeit). 

Bezugsmöglichkeiten
Das Kapital auf dem Freizügigkeitskonto ist bis fünf 
Jahre vor dem Erreichen des AHV-Alters gesetzlich 
gebunden. In folgenden Situationen können Sie Ihr 
Kapital jedoch früher beziehen:
 – Für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
 – Zur Amortisation von Hypothekarschulden auf 
selbst genutztem Wohneigentum

 – Bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit
 – Bei endgültigem Verlassen der Schweiz
 – Für den Transfer in eine andere Vorsorgeeinrich-
tung der 2. Säule

 – Bei Bezug einer ganzen Invaliditätsrente, wenn das 
Invaliditätsrisiko nicht versichert war

 – Bei Geringfügigkeit, d.h. wenn Ihr Vorsorgegutha-
ben geringer ist als Ihr Jahresbeitrag bei der letzten 
Vorsorgeeinrichtung

Ihre Partnerin
Die Verordnung zum Freizügigkeitsgesetz verlangt, 
dass das Freizügigkeitskonto innerhalb einer Stiftung 
verwaltet wird. Aus diesem Grund wird Ihr Freizügig-
keitskonto bei der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung 
geführt, an der sich bis heute zehn Kantonalbanken 
angeschlossen haben.

Erhöhen Sie Ihre Renditechancen
Mit dem Wertpapiersparen mit Freizügigkeitsgeldern 
können Sie Ihr Vorsorgeguthaben in Anlagegruppen 
investieren und haben langfristig die Chance, höhere 
Renditen zu erzielen als mit dem Zins Ihres Freizügig-
keitskontos. Sie haben die Möglichkeit, aus unter-
schiedlichen kollektiven Produkten die für Sie optima-
le Variante zu wählen. Wir unterstützen Sie gerne bei 
der Wahl der passenden Produktelösung. 

Verwendung
Vorübergehende Stilllegung von Geldern der 2.Säule

Zinssatz 0.500 % p.a.

Kontoauszug
jährlich

kostenlos

Preis Kontoführung CHF 36 pro Jahr

Zusatzleistungen
Keine Kontoführungsgebühr, wenn in Kombination mit 
Wertpapiersparen

Haben Sie Fragen?
Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen: 

 0844 811 811  info@sgkb.ch  sgkb.ch

Das Freizügigkeitskonto ist für Erwerbstätige, welche eine Lösung zum 
Parkieren von Pensionskassengelder zwischen dem Austritt aus einer 
Pensionskasse und dem Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung suchen.
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